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ANLAGEN ZUR  
VERWALTUNGSVEREINBARUNG 

Geringfügige Änderungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

FONDS FRÜHE HILFEN ÜBER DIE BUNDESSTIFTUNG FRÜHE HILFEN

Erläuterungen zur Tabelle I:

1 Gemäß Umlaufbeschluss der JFMK 

vom 2. August 2019 (02/2019) kommt 

ab 1. Januar 2020 ein alternativer Ver-

teilschlüssel zur Anwendung. Dabei 

werden 66,7 % der Fördermittel des 

Haushaltsjahres 2019 dauerhaft pro 

Land festgeschrieben. Weitere Mittel 

werden über einen Verteilschlüssel - 

Königsteiner Schlüssel, Bevölkerung 

der unter 3-Jährigen und Bevölkerung 

der unter 3-Jährigen im SGB II Bezug 

zu je einem Drittel - den Ländern 

zugewiesen. 

2 Dem Königsteiner Schlüssel für das 

Haushaltsjahr 2018 liegen das Steu-

eraufkommen im Jahr 2016 und die 

Bevölkerungszahl von 2016 zugrunde 

(Quelle: Bundesanzeiger: Bekannt-

machung des Königsteiner Schlüssels 

für das Jahr 2018 vom 6. November 

2018).

3 Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in 

den jeweiligen Ländern auf der Grund-

lage der Geburtenzahlen der Jahre 

2014/2015/2016 (Quelle: Statistik der 

Geburten – Genesis online Datenbank; 

statistisches Bundesamt).

4 Bestand an Kindern in Bedarfsgemein-

schaften im Alter von unter 3 Jahren 

(Jahresdurchschnittswert 2016) (Quel-

le: Bundesagentur für Arbeit - Zentra-

ler Statistik-Service: Deutschland nach 

Ländern - Gebietsstand Januar 2019).

TABELLE I 
AUFTEILUNG DER  
LEISTUNGEN NACH § 3 
ABS. 4 DES GESETZES 
ZUR KOOPERATION  
UND INFORMATION IM 
KINDERSCHUTZ (KKG)

(Alternativer Verteilschlüssel 

gem. JFMK-Umlaufbeschluss  

02/2019 vom 02.08.2019,  

Aktualisierung der Datengrund-

lagen in 2019)
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TABELLE II
KOORDINIERUNGSKOSTEN 
DER LÄNDER GEMÄSS 
ARTIKEL 5 ABSATZ 1

Basiskosten (Sockelbetrag) für die
Landeskoordinierungsstellen

Länder nach Einwohnern (EW) in Mio. gerundet
am 31.12. 2010

1. Kleine Länder
(unter 3 Mio. EW)

120.000 Euro

HB 0.66

SL 1.02

MV 1.64

HH 1.79

TH 2.23

ST 2.33

BB 2.50

SH 2.83

Zwischensumme: 960.000 Euro

2. Mittlere Länder
(ab 3 Mio. EW – unter 6 Mio. EW)

180.000 Euro

BE 3.46

RP 4.00

SN 4.15

Zwischensumme: 540.000 Euro

3. Große Länder I
(ab 6 Mio. EW – unter 10 Mio. EW)

240.000 Euro
HE 6.07

NI 7.92

Zwischensumme: 480.000 Euro

4. Große Länder II
(ab 10 Mio. EW)

300.000 Euro

BW 10.76

BY 12.54

NW 17.84

Zwischensumme: 900.000 Euro

Gesamtsumme der Koordinierungskosten der Länder: 2.880.000 Euro / Jahr

ANLAGEN ZUR  
VERWALTUNGSVEREINBARUNG 
FONDS FRÜHE HILFEN ÜBER DIE BUNDESSTIFTUNG FRÜHE HILFEN


